
Anmeldung und Einverständniserklärung 
Veranstaltung:  Fahrt zum Hi-Fly Trampolin Park am 6. April 2019 

in der Zeit von 14.15 Uhr bis ca. 17.30 Uhr 
An den Holter Sportstätten1, 41069 Mönchengladbach 
Tel. 02161-35 39 70 

Vorname, Name des Kindes: _______________________________________________________________  

Adresse: __________________________________________________________________________________  

Telefon- /Handynummer: ___________________________________________________________________  

Geburtsdatum: _______________________ 

Hiermit erlaube ich meinem Sohn / meiner Tochter ____________________________________ an 
dem Angebot bzw. Ausflug der Jugendabteilung der St. Bartholomäus Schützenbruderschaft 
Gützenrath 1909 e.V. am teilzunehmen.  

Er/Sie wurde über das richtige Verhalten, die Regeln des Trampolin Parks , Vorsicht und gegenseitige 
Rücksichtnahme hingewiesen. 

Meinem Sohn / meiner Tochter ist bekannt, dass er/sie den Aufforderungen der Begleitperson/en Folge 
zu leisten ist. 

 

Mein Kind hat folgende Allergien und / oder chronische Krankheiten*:  

____________________________________________________________________  

Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen*:  

____________________________________________________________________  

Mein Kind ist  Schwimmer O  Nichtschwimmer O  

Mein Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert*: ________________________  

*Diese Angaben benötigen wir, falls ein Arztbesuch erforderlich ist.  

Während der Veranstaltung bin ich notfalls unter folgender Telefonnummer zu erreichen: (falls 
abweichend von obiger Rufnummer): ___________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass etwaige Fotos, die bei dieser Veranstaltung von dem Teilnehmer 
gemacht werden,  

Haftungsbeschränkung 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass 

Mein Kind:________________________________________________   geb. am:_______________________ 

bei einem fremden erwachsenen Teilnehmer im privaten PKW mitfahren darf und verzichtet – außer von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegenüber Fahrer/in und Halter/in – auf Ersatz etwaiger 
Unfallschäden, soweit diese nicht durch irgendeine Versicherungsleistung auszugleichen sind. 

Bei Erhebung einer Nebenklage verzichtet der/die Mitfahrer/in gegenüber Fahrer/in und Halter/in auf die 
Erstattung von Nebenklagekosten, soweit diese nicht durch eine Rechtschutzversicherung zu 
übernehmen sind. 

Die Aufsichtspersonen der Gruppe übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden durch / 
an den Teilnehmer. 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Sorgeberechtigten 

Das Aufenthaltsbestimmungsrecht wird in dieser Zeit an: 

Andrea Rißdorf, Am Ringofen 43a, 41372 Niederkrüchten und 

Ela Königs, Rosenstraße 7, 41372 Niederkrüchten übertragen. 
 


